
Zu Hause verstorben Im Spital oder Heim verstorben

Von den Angehörigen zu 
erledigen

Soll der/die Verstorbene erdbestattet oder kremiert werden? Soll der/die Verstorbene erdbestattet oder kremiert werden?

Arzt verständigen
 ärztliche Feststellung des Todes

 ev. händigt der Arzt die sogenannte Todesbescheinigung aus

Meldung ans Bestattungsamt des Wohnortes
Falls der Arzt die Todesbescheinigung direkt aushändigt, bitte diese 

dem Bestattungsamt abgeben
 Genaue Todeszeit
 Beerdigung oder Kremation

 Prov. Termin für Beerdigung / Abdankung

Bei Todesfällen in Spitälern und Heimen
ist in der Regel die Spital- bzw. Heimverwaltung für die Benachrichtigung 

des Arztes sowie das Melden an das Zivilstandsamt besorgt

Meldung ans Bestattungsamt des Wohnortes
 Beerdigung oder Kremation

 Prov. Termin für Beerdigung / Abdankung

Pfarrer betr. Organisation und Termin der Beerdigung- bzw. 
Abdankung kontaktieren

Pfarrer betr. Organisation und Termin der Beerdigung- bzw. 
Abdankung kontaktieren

Dem Bestattungsamt den vereinbarten Termin mitteilen Dem Bestattungsamt den vereinbarten Termin mitteilen

Vom Bestattungsamt zu 
erledigen

Organisation
 Einsargen und Transport, Sterbeort / Aufbahrungsraum
 Ev. Anmeldung beim Krematorium inkl. Transport
 Totengräber
 Grabkreuz

Wochenendfall
Sofern bei Todefällen an Wochenenden das Bestattungsamt nicht erreichbar ist, und  
nicht bis Montag mit dem Einsargen zugewartet werden kann wenden Sie sich bitte an 
folgendes Bestattungsunternehmen:

Thalmann Bestattungsdienste AG
Amriswilerstrasse 57
8589 Sitterdorf
Telefon: +41 71 422 44 82
E-Mail: info@thalmannbestattungsdienste.ch

Ablauf Todesfall
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